
   

   

   

   

 Gemeinde Wettingen 
 
Einwohnerrat 
Beschlüsse vom 16. Juni 2011 
 
 
1. Inpflichtnahme von Martin Rufer und Thomas Wolf 

als Mitglieder des Einwohnerrates 
 

2. Das Protokoll der Sitzung vom 12. Mai 2011 wird 
genehmigt. 

 
3. Wahl von Daniel Frautschi und Josef Wetzel in die 

Finanzkommission 
 
4. Neun Bürgerrechtsbewerbern (insgesamt acht Gesu-

che) wird die Aufnahme ins Gemeindebürgerrecht 
der Gemeinde Wettingen zugesichert. 

 
5. Die Verwaltungsrechnungen 2010 der Einwohner-

gemeinde sowie des Elektrizitäts- und Wasserwerkes 
werden genehmigt. 

 
6. Der Rechenschaftsbericht 2010 wird genehmigt. 
 
7.1 Der Volksinitiative "Umfassende Blockzeiten für 

Wettingen mit Teamteaching an den Primarschulen 
der Gemeinde Wettingen" wird im Sinne einer allge-
meinen Anregung zugestimmt. 

 
7.2 Der Gemeinderat wird beauftragt, dem Einwohnerrat 

bis Herbst 2011 auf der Basis der Vernehmlassungs-
vorlage/-ergebnisse eine Vorlage zur Einführung 
grosser Blockzeiten auf das Schuljahr 2012/2013 zu 
unterbreiten. 

 
8. Dem Kreditbegehren in der Höhe von brutto 

Fr. 95'000.00 inkl. MwSt. für "Little Wettige" am 
Stadtfest Baden 2012 wird zugestimmt. 

 
9. Das Postulat Christian Wassmer vom 10. März 2011 

betreffend Energieberatung in der Gemeinde Wettin-
gen wird entgegengenommen. 

 
 
10. Von der Beantwortung der Interpellation Sandro 

Sozzi, CVP, vom 10. März 2011 betreffend erweiterte 
Turnhallennutzung in der Gemeinde Wettingen, wird 
Kenntnis genommen 
 

11. Von der Beantwortung der Interpellation SVP Frakti-
on vom 9. Dezember 2010 betreffend Ausschaltung 
des Einwohnerrates bzw. des Stimmvolkes bei Kre-
ditbeschlüssen, insbesondere im Verkehrsmanage-
ment Baden-Wettingen, wird Kenntnis genommen. 

 
Die Beschlüsse unter Ziffer 1 bis 4 sowie 9 bis 11 unter-
stehen nicht dem Referendum. 
 
Die Beschlüsse unter Ziffer 5 bis 8 unterliegen dem fakul-
tativen Referendum und werden rechtskräftig, wenn innert 
30 Tagen, von der Publikation in der Wettinger Post 
(23. Juni 2011) an gerechnet, das Referendum dagegen 
nicht ergriffen wird. 
 
Die Unterlagen können während der Referendumsfrist zur 
ordentlichen Bürozeit auf der Gemeindekanzlei eingese-
hen werden. 
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